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Obergericht des Kantons Zürlch
Hirschengraben 13/L5
8023 Zürich

Baset, den 1. Aprit 2024

Beuift Berufungwerfahrcn LS. e)
Nonen und damit zusammenhängende Anträge

Geschtr-Nr.: 58230188

Sehr geehrter Herr Präsident

ln rubrizierter Angetegenheit ist mir heute das Auskunftsbegehren der

U N-Sonderbertchterstatteninnen

- zur Prüfung der Frage der Menschenrechtsverpflichtungen ln Be-

zug auf die Mittet zur Erlangung einer sicheren, sauberen, gesun-

den und nachhattigen Umwelt, Herrn David R. Boyd,

- für die Förderung und den Schutz des Rechts auf Melnungsfrei-

helt und frele Melnungsäusserung, Frau lrene Khan,

- für das Recht zur frledlichen Versammlung und der Vereinigungs-

freiheit, Herrn C[6ment Nyaletsossi Voute,

- über die Situatlon von Menschenrechtsverteidiger:innen, Frau Ma-

ry Lawlor, sowie

- über die Unabhängigkeit von Richter:lnnen und Anwätt:lnnen,

Frau Margaret Satterthwaite,

vom 29. Januar 2O24 an dle Landesregierung der Schweiz im Zusam-

menhang mit dem Herrn

' auch Fachanwalt SAV Bau- und lmmobilicnrrcht
- auch Fächanwalt SAV Erbrccht* auch Fechanwalt SAV Haftpflicht- und Versichcrunqracht

vorgeworfenen Sachverhalten
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zur Kenntnis getangt. lch reiche lhnen diese Anfrage zu den Akten und bean-

trage lhnen [m Zusammenhang mit diesem Novum Fotgendes:

Es sei die für den 2. Aprtl 2024 um 15:00 Uhr vorgesehene Urteilseröffnung

abzubieten und die in der Anfrage der U N-Sonderberichterstatterinnen

enthaltenen Fakten tatsächlicher wie rechtticher Natur bei der Urteilsfin-

dung im vortlegenden Fa[[ zu berücksichtigen.

Das antässlich der obergerichtlichen Verhandlung gestettte Ausstandsbe-

gehren wird sowohl in persönlicher wie auch in lnstitutionetler Hinsicht 9e-
stützt auf die beitiegende Anfrage der U N-Sonderberichterstatter:innen

enthattenen Fakten tatsächticher wie rechtlicher Natur erneuert und bekräf-

tigt, sodass das gesamte Obergericht des Kantons Zürich zufotge institutio-
neller Befangenheit sowie der den vorliegenden Falt beurteilenden Spruch-

körper in den Ausstand zu treten habe.

Zur Begdindung kann ich lhnen, was folgt, ausführen:

1. Die beiliegende Anfrage der U N-Sonderberichterstatter:innen vom 29. Ja-

nuar 2024 dokumentlert dle beispieltose polltische Verfolgung einer friedli-
chen Versammlung mit dem polltischen Anliegen, dass die Schweiz und die

für sie verantwortlichen Personen endllch eine wirksame Ktimapotitik be-

treiben, damit die schlimmsten Folgen des aktuellen, sich im Gang befindti-

chen Klimakollapses abgewendet werden können. Dle Versammlung be-

diente sich dabei der Protestform des zlviten Ungehorsams, die namenttich

nach dem verblndlichen Völkerrecht der UNO, des lnternationalen Pakts

über bürgertiche und politische Rechte, geschützt tst.

Das vorliegende Verfahren, wie es auch gegen Herrn ge-

führt wird, stellt nicht nur eine beispie[lose po[itlsche Verfolgung friedticher
Menschen dar, die nlchts anderes tun, ats ihre Verfassung- und konventions-

rechttichen Garantien in Anspruch zu nehmen, sondern betegt überdles,

dass das vorliegende Verfahren den M indeststanda rds an eine Verfahrens-

fairness deutltch nicht genügt. Vor diesem Hintergrund ist das Verfahren zu-

fotge krasser Verletzung des Grundsatzes von fatr trlaI einzustellen. ldt be-

antagc lhnen infotgedessen in ErgEnarng meiner anübslidr der mündi-
dpn Vertundbng rcr Obergedcht gesteltten ffige dass das rrorliegen-

de, gegen gefthrte Sffißrfahren einartellen sel

lm Übrigen findet in der Anfrage der U N -Sonderbertchterstatter:innen auch

das unrühmliche Aussta ndsverfah ren gegen Bezirksrichter Roger Harrls Er-

wähnung. ln dieser Hlnsicht bestätigt sich der Anschein einer institutionel-
len Befangenheit, wie ich ihn anlässtich der mündlichen Verhandtung vor

2

3

2.



3

Obergericht begründet habe. Insbesondere halten die UN-Sonderberichter-
statter:innen sowohl Verfahren als auch die ausgefällten Schuldsprüche im
Lichte der internationalen Menschenrechtsverpflichtungen der Schweiz für
besorgniserregend. Der anlässlich der mündlichen Verhandlung vor Ober-
gericht dargelegte Eindruck wird vor dem Hintergrund des Dargelegten of-
fenkundig auch von den im Ingress angeführten UN-Sonderberichter-
statter:innen geteilt.

4. Ein Obergericht,

- das Bezirksrichter Harris wider den tragenden Grundgedanken der
Rechtsgleichheit, der Rechtssicherheit und der Berechenbarkeit des
Rechts mit der Begründung in den Ausstand schickt, er würde die Men-
schenrechte falsch anwenden, mithin den Beschuldigten den Schutz der
Menschenrechte zugestehen, und

- das in der Folge in sämtlichen Verfahren keinen einzigen Freispruch ge-
stützt auf die internationalen Menschenrechtsverpflichtungen der
Schweiz gefällt hat, sondern ausnahmslos davon ausgegangen ist, dass
die Beschuldigten keinen Menschenrechtsschutz geniessen,

belegt in unzerstörbarer Weise den offenkundigen Anschein seiner instituti-
onellen Befangenheit, das den schwindelerregenden Gipfel der politischen
Verfolgung friedlich demonstrierender Menschen markiert, die sich im
Kernbereich der Meinungsäusserungs- und Versammlungsfreiheit mit dem
politischen Anliegen an die Öffentlichkeit wenden, die Schweiz und die für
sie verantwortlichen Personen mögen nun endlich eine wirksame Klimapoli-
tik betreiben, damit die schlimmsten Folgen des aktuellen, sich im Gang be-
findlichen Klimakollapses abgewendet werden können.

Mit der Bitte um Gutheissung der gestellten Anträge sowie bestem Dank für Ihre
Bemühungen verbleibe ich einstweilen

Hochachtungsvoll

Dr. Andreas Noll, Advokat
Fachanwalt SAV Strafrecht

Beilagen erwähnt


